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Vorbemerkung 

Die Stadt Espelkamp hat als Schulträger für die am Ort ansässigen Schulen eine anlassbe-

zogene Schulentwicklungsplanung in Auftrag gegeben.  

 

Für den Schulträger gibt es aktuell folgende Anlässe, die künftige Entwicklung der Schulen 

zu analysieren, zu planen, die Raumsituation zu überprüfen und über deren Organisations-

form zu entscheiden: 

¶ Die Bevölkerungsentwicklung in Espelkamp ist aktuell dokumentiert in der landeswei-

ten Studie der Bertelsmann-Stiftung, die über die Webseite www.wegweiser-

kommune.de auch für die Daten der Stadt Espelkamp abrufbar ist. 

 

Abb. 1 Bevölkerungsentwicklung bis 2025 in % 

 

 

Die Grafik verdeutlicht den erheblichen Rückgang der Bevölkerung in diesem Zeit-

raum um etwa 10%. Noch problematischer für die Aufgabenstellung der Schulent-

wicklungsplanung ist der Rückgang in den jungen Altersgruppen. 

 

Abb. 2 Verteilung der Bevölkerung auf Altersgruppen 

 

 

Abb. 3 Änderung der Altersstruktur in % 

 

 

 

http://www.wegweiser-kommune.de/
http://www.wegweiser-kommune.de/
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¶ Die Entwicklung der Schülerzahlen verdient besondere Beachtung, weil diese die  

vom Schulgesetz NRW festgelegte Mindestgröße  für Grundschulen in Eigenständig-

keit bzw. im Schulverbund tangieren könnte und damit für den Schulträger zu schul-

organisatorischen Maßnahmen führen müsste.  

¶ Dieser Sachverhalt könnte in Kombination mit dem landesweiten Trend rückläufiger 

Schülerzahlen für Hauptschulen Auswirkungen und Konsequenzen auf die beiden 

Hauptschulen in Trägerschaft der Stadt Espelkamp haben. 

¶ Die vom März bis Juni 2009 vorgenommene Überprüfung der Stadt Espelkamp durch 

die Gemeindepr¿fungsanstalt kommt im Pr¿fbereich ĂSchulgebªudeñ sowohl f¿r den 

Bereich der Grundschulen als auch für die Hauptschulen zu dem Ergebnis, dass die 

Stadt Espelkamp für beide Schulformen deutlich zu viel Schulraum an zu vielen 

Standorten bereitstellt. Im interkommunalen Vergleich weist die Stadt Espelkamp mit 

20,28 qm pro Schüler sogar den Spitzenwert aus. Im Grundschulbereich kommt die 

Stadt Espelkamp auf 19,63 qm; der entsprechende Benchmark liegt bei 13,8 qm. Im 

Hauptschulbereich ist die differenz noch größer: 21,35 qm für die Stadt Espelkamp, 

Benchmark bei 14,6 qm. 

¶ Mit der Verabschiedung des neuen Schulgesetzes NRW sind die Vorgaben der Lan-

desregierung zur Unterrichtsentwicklung und Qualitätssicherung verpflichtend für alle 

Schulen geworden. Diese Vorgaben werden im Rahmen der Qualitätsinspektion 

überprüft und führen gegebenenfalls zu entsprechende Zielvereinbarungen mit den 

Schulen bzw. Hinweisen für die Schulträger, sofern deren Aufgabenbereiche tangiert 

sind. Die Vorgaben zur Unterrichts- und Qualitätsentwicklung sind nicht ohne Rück-

wirkungen auf die Infrastruktur einer Schule. 

¶ Die Infrastruktur der Schulen ist insbesondere durch die Entwicklung zu Ganztags-

schulen, mindestens aber zur notwendigen Über-Mittags-Betreuung in den weiterfüh-

renden Schulen, in das Zentrum lokaler Debatten gerückt, nicht zuletzt wegen der 

damit verbundenen notwendigen Investitionen.Im Rahmen der Schulentwicklungs-

planung ist zu klären, ob die vorhandenen Räumlichkeiten an den Hauptschulen für 

die zu erwartenden Anforderungen bei der Unterrichtsentwicklung bzw. bei einem 

künftigen Ganztagsunterricht ausreichen werden.  

Der vom Gutachter vorgelegte Schulentwicklungsplan liefert neben der Prognose zur Ent-

wicklung der Schulformen auch Aussagen zu den Optionen und Konsequenzen, die aus der 

quantitativen Entwicklung gezogen werden könnten bzw. sogar müssten.  
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Teil 1: 

 

Schulentwicklungsplanung als kommunale Aufgabe 
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1. Einführung 

 

Das Bildungswesen ist eine der wichtigsten Aufgaben in einem modernen Gemeinwesen. 

Wie heiÇt es doch zutreffend in einem Zitat: ĂDie Investitionen im Bildungsbereich ergeben 

die hºchste Verzinsung.ñ In unserer schnelllebigen Zeit erfªhrt auch das Bildungswesen ei-

nen stetigen Wandel, um die kommenden Generationen auf ihr Leben in einer pluralisti-

schen, hoch entwickelten Industriegesellschaft vorzubereiten. Ob Grund-, Haupt- oder Real-

schule, ob Gymnasium oder Förderschulen, alle Schulformen müssen sich immer wieder neu 

den Anforderungen stellen, um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen. 

 

ĂWir werden weniger, ªlter und bunter.ñ  

Dieser Satz aus der Süddeutschen Zeitung bringt die Ergebnisse der Bevölkerungswissen-

schaftler auf den Punkt. Er beschreibt, wie sich unsere Gesellschaft durch Geburtenrück-

gang, Zuwanderung und höhere Lebenserwartung entwickeln wird. Der damit gemeinte de-

mografische Wandel macht auch vor Espelkamp nicht halt.  

 

Der hier vorgelegte Schulentwicklungsplan für die Schulen in der Stadt Espelkamp themati-

siert deren Entwicklung mit Blick auf Schülerzahlen, Standorte und Organisationsform bis 

zum Schuljahr 2014/15.  

 

2. Rechtliche Grundlagen 

 

Die Gemeinden werden durch die Verfassung des Landes NRW1 und das Schulgesetz NRW 

als Schultrªger verpflichtet, Ăzur Sicherung eines gleichmªÇigen und alle Schulformen um-

fassenden Bildungs- und Abschlussangebotsñ Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Die 

Aufstellung eines Schulentwicklungsplans ist Pflichtaufgabe des Schulträgers2; eine Anzei-

gepflicht gegenüber dem Land ist grundsätzlich damit nicht verbunden.  

 

Folgende Mindestanforderungen für die Schulentwicklungsplanung sind nach § 80 Abs. 5 ob-

ligatorisch: 

Á das gegenwärtige und zukünftige Schulangebot nach Schulformen, Schulgrößen (Schü-

lerzahl, Zügigkeit und Schulstandorte); 

                                                 
1
 Art. 6 ff. LVerf NRW 

2
 § 80 SchulG NRW 
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Á die mittelfristige Entwicklung des Schüleraufkommens, das ermittelte Schulwahlverhalten 

der Erziehungsberechtigten und die daraus abzuleitenden Schülerzahlen nach Schulfor-

men und Jahrgangsstufen; 

Á die mittelfristige Entwicklung des Schulraumbestandes nach Schulformen und Schul-

standorten. 

 

Schulische Bildungs- und Abschlussangebote aller Schulformen müssen unter möglichst 

gleichen Bedingungen in allen Landesteilen wahrgenommen werden können. Dies bedeutet, 

dass der Wohnsitz in einer bestimmten Region für die Gewährleistung von Rechten und so-

zialen Leistungen nicht entscheidend sein darf. Dies ist ein Grundsatz, der als Wahrung der 

Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse auch verfassungsrechtliche Bedeutung hat. 

 

Die Schulentwicklungsplanung ist mit der Planung benachbarter Schulträger abzustimmen, 

um Fehlentwicklungen, Doppelangebote und zu kleine und unwirtschaftliche Schulen zu 

vermeiden. Die Schulentwicklungsplanung bildet somit auch die Grundlage für einen ver-

nünftigen Ressourceneinsatz des Schulträgers3. Weiter sind die Schulen bei der Aufstellung 

und Änderung von Schulentwicklungsplänen zu beteiligen4. Diese Beteiligung geschieht 

durch Anhörung; über den Inhalt ihrer Stellungnahmen gegenüber dem Schulträger be-

schließt die Schulkonferenz. 

 

Während des Planungsprozesses findet eine Beteilung der Schulen durch bilaterale Gesprä-

che zwischen Schulleitung und Gutachter bzw. Schulleitung und Schulträger sowie durch 

Diskussionsrunden mit den Schulleitungen informell statt. Die formelle Beteiligung der Schu-

len wird auf der Basis des Gutachtens stattfinden.  

 

Schulentwicklungsplanung beinhaltet somit die Darstellung des aktuellen und die Planung 

des zukünftigen Schulangebotes, d. h. eine Analyse und Prognose zur bedarfsgerechten Si-

cherstellung von Schulabschlussmöglichkeiten und Bildungsgängen. Mit der Übertragung der 

Planungskompetenz wird dem Selbstverwaltungsrecht des Schulträgers in Bezug auf den 

Schulbereich ausdrücklich Rechnung getragen. Er wird auf diese Weise in die Lage versetzt, 

bildungspolitische Zielsetzungen und Rahmenvorgaben unter Berücksichtigung der spezifi-

schen örtlichen Bedingungen umzusetzen. Damit ist Schulentwicklungsplanung zentrale 

Aufgabe kommunaler Daseinsvorsorge. 

 

                                                 
3
 Diese Aussage des Schulgesetzes gilt sicher auch für den Ressourceneinsatz des Landes beim 

Lehrpersonal und bei den Schulleitungspositionen; letztere werden bei Freiwerden einer Position nur 
mit Blick auf die künftige Entwicklung dieser Schule erneut besetzt. 
4
 § 76 Nr. 2 SchulG NRW 
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Die Selbstverwaltungskompetenz des Schulträgers kommt auch bei der Frage der Errich-

tung, der Auflösung oder der Änderung von Schulstandorten im § 81 des Schulgesetzes 

NRW zum Ausdruck. Dort heißt es im Abs. 2 des § 81:  

Ă¦ber die Errichtung, die  nderung und die Auflºsung einer Schule sowie den organisatori-
schen Zusammenschluss von Schulen, für die das Land nicht Schulträger ist, beschließt der 
Schulträger nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung. Als Errichtung sind auch die Tei-
lung und die Zusammenlegung von Schulen, als Änderung sind der Aus- und Abbau beste-
hender Schulen einschließlich der Errichtung und Erweiterung von Bildungsgängen an Be-
rufskollegs, die Einführung und Aufhebung des Ganztagsbetriebes, die Bildung eines Teil-
standortes, der Wechsel des Schulträgers, die Änderung der Schulform und der Schulart zu 
behandeln. Der Beschluss ist schriftlich festzulegen und auf der Grundlage der Schulent-
wicklungsplanung zu begr¿nden.ñ 
 
Schulentwicklungsplanung ist ein kontinuierlicher Prozess, das Planwerk als solches ist fort-

zuschreiben, um Verwaltung, Politik und allen Schulbeteiligten ein verlässliches Planungsin-

strumentarium an die Hand zu geben.  

 

3. Der Schulträger im Spannungsfeld staatlich verordneter 

Zuständigkeiten 

 

3.1 Innere und äußere Schulangelegenheiten 

 

Rechtlich gesehen sind die ºffentlichen Schulen in Deutschland ĂDiener zweier Herrenñ. Das 

Grundgesetz (Art. 7) weist dem Staat die Aufsicht über die Schulen zu. Andererseits räumt 

es den Gemeinden das Recht ein, ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener 

Verantwortung zu regeln (Art. 28). Man unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen 

inneren und äußeren Schulangelegenheiten.  

 

Die Länder sind also für die pädagogisch-inhaltliche Seite von Schule zuständig, für Lehre 

und Lernen. Die Gemeinden als Schulträger hingegen zeichnen verantwortlich für die Schul-

organisation: für die Errichtung von Schulen, die laufende Verwaltung, die Deckung des 

Sachbedarfs (Gebäude, Innenausstattung, Lehrmittel) und die Bereitstellung der Geldmittel 

für diese Aufgaben. Auch stellen sie das Verwaltungspersonal (Schulsekretärin, Hausmeis-

ter). In der Regel nehmen die Städte und Kreise als Schulträger Pflichtaufgaben im Rah-

men der kommunalen Selbstverwaltung wahr. Außerdem unterliegen sie im Schulbereich 

neben der Kommunalaufsicht auch der staatlichen Schulaufsicht, so dass gerade im Schul-

bereich die ansonsten nach Kommunalrecht weitgehenden Befugnisse der Selbstverwaltung 

durchaus beschnitten sind.  
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Bei der Debatte um den Standort Deutschland wird der Beitrag der Städte im Bildungssektor 

oft unterschätzt. Dabei erbrachten die Städte in den letzten Jahren eine Vielzahl zusätzlicher 

Aufgaben und Leistungen, die im Schulbereich zu einer Ăerweiterten Schultrªgerschaftñ ge-

führt haben. Schulergänzende Angebote sowie die Verknüpfung mit anderen Feldern der 

Stadtentwicklungspolitik, z.B. der Jugendhilfe, des Sports und der Kultur gehören zuneh-

mend zum kommunalen Aufgabenspektrum. Die Ă¥ffnung von Schuleñ f¿r auÇerschulische 

Ansprechpartner wird immer mehr zu einer Selbstverständlichkeit. Wachsende Ansprüche an 

Schulträger und Schule gehen auch mit neuen, komplexen Anforderungen an die Gebäude-

bewirtschaftung von Schulanlagen einher. 

 

Unbeschadet der grundsätzlichen bildungspolitischen und finanziellen Verantwortung der 

Länder verschwimmt die Trennung in innere und äußere Schulangelegenheiten in der Praxis. 

Die strukturelle Trennung von Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten in den tradierten 

Formen bringt viele Nachteile mit sich. Sie 

Á erzeugt einen hohen Kostenaufwand und bindet damit für andere Zwecke besser einge-

setzte Ressourcen; 

Á erfordert einen hohen Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf; 

Á ist für Außenstehende wenig transparent, Zuständigkeiten müssen häufig erfragt werden; 

Á be- bzw. verhindert einen kontinuierlichen Qualitätsentwicklungs- und Innovationspro-

zess. 

 

Ein bislang unübertroffen ausgewogenes Kooperationsmodell zwischen den Städten und ih-

ren Schulen unter den heute gültigen Bedingungen hat in der Stringenz ihrer Analyse und in 

der Schlüssigkeit der empfohlenen Lºsung die Denkschrift ĂZukunft der Bildung - Schule der 

Zukunftñ entwickelt. Kerngedanke dieser Erwªgungen ist die Mitwirkung der Schulträger bei 

der inneren Schulgestaltung - also die Aufhebung der Trennung von inneren und äußeren 

Schulangelegenheiten. SchlieÇlich hat jede Ăinnereñ Schulangelegenheit eine ĂªuÇereñ Seite 

und umgekehrt.  

 

Diese Auffassung vertreten mittlerweile auch die kommunalen Spitzenverbände, über den 

Deutschen Landkreistag bis hin zum Deutschen Städtetag, die anknüpfend an die Prozesse 

der Verwaltungsmodernisierung mit den Zielen der Effizienzsteigerung, der Bürgernähe und 

der Qualitätsverbesserung auch den Wandel der Schulverwaltung zu einem kommunalen 

Dienstleister beschreiben. Der Wechsel des kommunalen Aufgabenverständnisses im 

Schulbereich beruht auf den Erkenntnissen, dass 

¶ ein modernes und funktionierendes Bildungswesen zentral für die Qualifizierung der 
jungen Generation ist 
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¶ die Qualifikation der Bürger und Bürgerinnen zentral für die lokale Struktur-  und Wirt-
schaftsentwicklung ist5 und  

¶ Ăwir ¿ber die Jugendhilfe und spªter auch Hartz IV vielfach das Versagen von Schu-
len (auffangen), die auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler nicht richtig einge-
hen. Hilfen müssen aber so früh wie möglich ansetzen, bereits bei Kleinkindern, erst 
recht aber bei den Sch¿lern.ñ6 

 

3.2 Schule als kommunale Gestaltungsaufgabe 

 

Das in den Verlautbarungen des Deutschen Städtetages und des Deutschen Landkreistages 

formulierte Verständnis einer veränderten Schulträger-Rolle bezeichnet vor allem eine auf 

Gestaltung und Vernetzung angelegte Dienstleistungskonzeption. Kennzeichen dieser Kon-

zeption sind insbesondere7: 

¶ Schulergänzende Unterstützungsstrukturen: Im Hinblick auf die Unterstützung der 
Schulen bei der Bewªltigung von Anforderungen, é, unterhalten die Stªdte ein brei-
tes Angebot schulergänzender und -unterstützender Dienste. Zu nennen sind in die-
sem Zusammenhang insbesondere Schulpsychologische Dienste, Schulsozialarbeit, 
Beratungseinrichtungen für besondere Problemlagen (z. B. Erziehungsberatungsstel-
len) oder Medienzentren. Ebenfalls zu nennen sind kommunale Unterstützungsleis-
tungen und Angebote im Bereich der Lehrerfortbildung. 
 

¶ Ressortübergreifende Vernetzung: Im Hinblick auf eine ganzheitliche und vielfältige 
Entwicklung junger Menschen unterstützen die Städte die Vernetzung von Aufgaben, 
Konzepten und Ressourcen insbesondere in den Bereichen Schule, Jugendhilfe, 
Sport und Kultur und die Entwicklung entsprechender Kommunikations- und Koope-
rationsstrukturen. Beispielhafte Kooperationsfelder sind Maßnahmen zur Betreuung 
von Kindern und Jugendlichen nach dem Unterricht, Projekte der Jugendarbeit in der 
Schule oder die Vernetzung der Schulen mit den kommunalen Bibliotheken. 
 

¶ Unterst¿tzung der Ă¥ffnung von Schuleñ: Unter dem Stichwort Ă¥ffnung von 
Schuleñ geht es in erster Linie darum, Schulen Kooperationen mit außerschulischen 
Partnern im kommunalen Umfeld zu ermöglichen und dadurch eine qualitative Berei-
cherung der schulischen Bildungsarbeit zu erreichen. Dabei halten die Städte zum 
einen außerschulische, kommunale Einrichtungen und Angebote vor, die zusätzliche 
Lernmöglichkeiten z. B. in den Bereichen Natur/Umwelt, Technik oder im kulturellen 
Bereich eröffnen. Zum anderen können die Städte vielfach Kontakte und Verbindun-
gen zu Partnern z. B. aus der Arbeits- und Wirtschaftswelt herstellen und so neue 
Lern- und Praxisbezüge für die schulische Arbeit bzw. das Schulleben insgesamt er-
schließen. Der Ausbau der Schulen zu Lern- und Lebensräumen in der Stadt bzw. 
dem Stadtteil mit einer spezifischen Profilbildung wird dadurch nachhaltig gefördert.  
 

¶ Förderung schulischer Eigenverantwortung: Die Bereitstellung von Schulbudgets 
und deren eigenständige Bewirtschaftung durch die Schulen sind wichtige kommuna-
le Maßnahmen zur Stärkung schulischer Eigenverantwortung. Die Budgetierung ist 

                                                 
5
 Hebborn, Klaus, Schule als kommunale Gestaltungsaufgabe, Positionspapier des Schulausschusses 

des Deutschen Städtetages, V 3083, S. 
6
 Duppré, Hans Jörg, Präsident des Deutschen Landkreistages, Pressemitteilung vom 19.3.2007 

7
 Hebborn, Klaus, Schule als kommunale Gestaltungsaufgabe, S. 4ff 
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inzwischen etabliert und wird von den Schulen vielfach als unverzichtbar angesehen. 
Perspektiven der Weiterentwicklung ergeben sich durch die Ausdehnung der Budge-
tierung auf den Personalbereich sowie durch Zusammenführung von kommunalen 
und Landesmitteln in einem Schulbudget. Hierdurch können die Handlungsspielräu-
me der Schulen zusätzlich erweitert werden.  
 
 

¶ Aufbau und Moderation von Kommunikationsstrukturen: Das Konzept der selb-
ständigen Schule erfordert den Aufbau systematischer und kontinuierlicher Kommu-
nikationsstrukturen, einerseits zwischen den Schulen, andererseits im Verhältnis von 
Schulen und Stadt, um eine Abstimmung von Maßnahmen und Konzepten auf ge-
samtstädtischer Ebene zu gewährleisten. Auch im Hinblick auf eine Überwindung der 
vielfach bestehenden Segmentierung von Verantwortlichkeiten erscheinen Kommuni-
kation und Koordination unerlässlich.  
 

¶ Beratungs- und Serviceleistungen der kommunalen Schulverwaltung: Im Zuge 
der Verwaltungsmodernisierung haben viele Schulverwaltungen ihre Leistungen ser-
vice- und kundenorientierter gestaltet. Sie sehen ihre Aufgabe zunehmend im Sinne 
einer Unterstützungsagentur, die vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen (z. B. 
im organisatorischen Bereich, bei der Klärung von Rechtsfragen, bei der Beschaffung 
u.a.m.) sowie Qualifizierungsangebote insbesondere im Verwaltungsbereich für die 
zunehmend selbständiger agierenden Schulen vorhält.  
 

¶ Förderung innovativer Schulentwicklung: Ausgehend von der Bedeutung der Ein-
zelschule für Gestaltung und Qualität der Bildung liegt es im kommunalen Interesse, 
innovative Schulentwicklungen zu fördern und zu initiieren. Instrumente hierfür sind 
die Entwicklung von Projekten, die Einrichtung eines Schulentwicklungsfonds oder 
die Initiierung von Wettbewerben. Beispielhafte Felder können die Stärkung der Me-
dienkompetenz, die Förderung von Bürgerengagement im Schulbereich, die Entwick-
lung von Sponsoring-Modellen oder innovative Ansätze zum Ausgleich sozialer Defi-
zite sein. 
 

Die systematische Verknüpfung der verschiedenen in einer Region tätigen Bildungseinrich-

tungen verspricht eine Erhöhung der Qualität pädagogischer und kommunaler Dienstleistun-

gen und zugleich einen ressourcenbewussten Umgang bei der Modernisierung der Region in 

einem wichtigen Innovationsfeld. 

 

Damit wird aber auch deutlich, dass Schulentwicklungsplanung in einem zeitgemäßen Ver-

ständnis mehr ist als die quantitative Analyse der Entwicklung von Schülerzahlen und die 

Bewertung von Raumkapazitäten und Standorten. Schulentwicklungsplanung heute ver-

sucht,  

¶ die Optimierung der Rahmenbedingungen und Chancen entlang der Lebensbiogra-

phie von Kindern und Heranwachsenden zu thematisieren, 

¶ die  Übergänge in den Biographien von Kindern und Schülerinnen und Schülern so 

zu gestalten, dass das Risiko von Brüchen in der Entwicklung beim Übergang von ei-

ner Institution oder Schule in die andere bzw. beim Übergang in die Ausbildung und 

den Beruf minimiert wird 
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¶ die Grundlagen für eine Verantwortungsgemeinschaft der am Erziehungs- und Bil-

dungsprozess beteiligten Akteure durch den Aufbau von Kommunikationsstrukturen, 

Verantwortungsbewusstsein und den Konsens über strategische und operative Ziele 

sowie die damit verbundenen Maßnahmen zu legen. 

 

3.3 Schulentwicklungsplanung und Jugendhilfeplanung 

 
Die Diskussion um das Verhältnis von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungsplanung ist 

in der Fachöffentlichkeit voll entbrannt; alle beteiligten Stellen merken, dass den konstatier-

ten Defiziten in der Betreuung, der Bildung und Ausbildung der Erziehung und der Heraus-

bildung von Persönlichkeiten nur durch das Zusammenwirken aller Beteiligten, wenn über-

haupt, begegnet werden kann. Die beiden tangierten großen Verwaltungsbereiche themati-

sieren deshalb die sog.  Ăintegrierte Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanungñ in Fachta-

gungen und Publikationen.8 Im Beitrag von Eva Bähren werden die Ausgangslage und die 

Notwendigkeit bei einem Zusammenwirken von Jugendhilfeplanung und Schulentwicklungs-

planung beschrieben9: 

 
ĂAusgangslage: Seit einigen Jahren befindet sich Deutschland in einer Umbruchphase be-
zogen auf die Arbeits- und Sozialpolitik; dabei haben die Bereiche Familien und Bildungspoli-
tik momentan Hochkonjunktur. Der angekündigte Ausbau der Tagesbetreuung unter 3-
jähriger Kinder, die Einführung der verschiedenen Formen der Ganztagsschule, die Diskus-
sion um den beitragsfreien Kindergartenbesuch, die demografische Entwicklung in der Be-
völkerung werden heftig diskutiert. Die Diskussion um die ĂBildungschancenñ unserer Kinder 
und Jugendlichen in Deutschland ist zu einem bedeutenden Thema in der politischen wie 
auch in der fachpolitischen ¥ffentlichkeit geworden. Die zentrale Frage lautet: ĂWas braucht 
ein Kind, eine Jugendliche, ein Jugendlicher an Bildung, Betreuung und Erziehung um zu ei-
ner sozialen, eigenverantwortlichen Persönlichkeit heranwachsen zu kºnnen?ñ In welchem 
Alter fängt Bildung an, wie viel Betreuung ist notwendig, welcher Art ist die Bildung, die Kin-
der und  Jugendliche fördert, wer erzieht unsere Kinder? Zahlreiche internationale und natio-
nale Untersuchungen, Expertisen und Stellungnahmen (OECD, PISA, der 12. Kinder- und 
Jugendbericht der Bundesregierung, Stellungnahmen/Empfehlungen des Städtetages, der 
Arbeitsgemeinschaft Jugendschutz AGJ, des Deutschen Jugendinstituts u.a.) versuchen, 
mehr Klarheit zu schaffen, Hintergründe aufzudecken und Perspektiven zu entwickeln für 
das, was zu tun ist. 
(Notwendigkeit): In der fachpolitischen Diskussion wird die Forderung nach dem Aufbau 
ākommunaler Bildungslandschaftenô immer deutlicher. D.h., dass die Kommunen die Verant-
wortung für die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsplanung und Ausführung (soweit das 
in ihren Kompetenzen liegt) übernehmen und dafür sorgen, das die Bereiche Bildung, Erzie-
hung und Betreuung viel stärker als bisher zusammengeführt und in ihrer Ausgestaltung op-
timiert werden. éDie Kommunen sind aufgefordert: ¦bernehmt Verantwortung f¿r die Bil-

                                                 
8
 Vgl. zum Beispiel die Publikation ĂDen Wandel gestalten. Gemeinsame Wege zur integrierten Ju-

gendhilfe- und Schulentwicklungsplanung, hrsg. vom Landesjugendamt Westfalen, Münster, April 
2007  
9
 Eva Bähren, Aus Sicht der Jugendhilfeplanung: Synergien einer Abstimmung mit der Schulentwick-

lungsplanung, ebenda, S. 32 ff 
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dungsplanung vor Ort und entwickelt Zielvorstellungen, Strukturen und Konzepte für den 
Aufbau kommunaler Bildungslandschaften.ñ 
 

Der Aufbau kommunaler Bildungslandschaften, die Übernahme der kommunalen Verantwor-

tung für die Zusammenführung, den Ausbau und die Weiterentwicklung der Erziehung, Bil-

dung und Betreuung aller Kinder und Jugendlichen verlangt nach mehr als nur dem Baustein 

der āintegrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanungô.  

 

3.4 Finanzsituation 

 

Die in Deutschland für das öffentliche Schulwesen historisch überlieferte Unterscheidung in 

innere und äußere Schulangelegenheiten führt zu einer nach staatlichen Ebenen geteilten 

Finanzierungsverantwortung. Von besonderer Bedeutung ist das Prinzip der Nonaffektion, 

wonach dem Grundsatz der Zweckfreiheit zufolge alle Einnahmen als Deckungsmittel für alle 

Ausgaben dienen sollen. Dies führt dazu, dass es in Deutschland keine a priori für die staat-

lichen Bildungsleistungen zugesicherten Finanzmittel gibt, sondern dass die Finanzvolumina 

jedes Jahr von neuem gegen alternative und konkurrierende Verwendungszwecke anderer 

Aufgabenbereiche im politisch-administrativen Haushaltsprozess durchgesetzt werden müs-

sen.  

 

Wenn man den Gedanken von führenden Finanzwissenschaftlern folgt, wonach  die kommu-

nalen Kompetenzen das rechtliche Handlungsgerüst beschreiben, während die finanziellen 

Ressourcen die Handlungskraft bestimmen, so muss man konstatieren, dass die Handlungs-

kraft der Kommunen in den letzten Jahren immer mehr reduziert worden ist. Die Frage lautet 

heutzutage aus der Sicht der Kämmerei häufig nicht, welche freiwillige Aufgabe können wir 

uns leisten, sondern eher: welche Pflichtaufgabe können wir überhaupt noch in angemesse-

ner Qualität durchführen? 

 

Dennoch ist zu konstatieren, dass die Ausgaben für den Bildungsbereich auch auf der kom-

munalen Ebene mit den Ausgaben für alle anderen Bereiche konkurrieren. Letztlich geht es 

also auch bei den Entscheidungen im Schulbereich immer um Prioritätensetzungen bzw. um 

die Frage, welche Ausgaben leistet sich eine Kommune und welche nicht.  

 

Die Stadt Espelkamp erhält aus Mitteln des Landes NRW die sog. Bildungspauschale für 

Ausgaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung und - sanierung sowie für die Medienaus-

stattung der Schulen. Darüber hinaus erhalten die Kommunen in der Regel noch Zuschüsse 

des Landes für die Sprachförderung, den offenen Ganztag in den Grundschulen und die 
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Ganztagsbetreuung in den Hauptschulen, z.B. früher für die BUS-Klassen bzw. die vertiefte 

Berufsorientierung im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit. Mit der be-

reits angesprochenen Ganztagsoffensive des Landes werden Zuschüsse zu den vor Ort zu 

leistenden Aufgaben in Aussicht gestellt, die den erforderlichen Aufwand bei der Umgestal-

tung bzw. dem Neubau von Gebäuden bei weitem nicht decken dürften. 

 

 

3.5 Schulentwicklungsplanung als Dialog 

 
Die formulierten Ziele der Schulentwicklungsplanung, die  Abstimmung mit den Akteuren der 

Jugendhilfeplanung auf Seiten der Verwaltung und den freien Trägern sowie die Debatte im 

kommunalpolitischen Raum um die Prioritäten im Schulsektor erfordern mindestens eines: 

Kommunikation und Diskurs.  

 

Damit ist gemeint: miteinander reden auf der Basis von Argumenten und miteinander ringen 

um die bestmögliche Lösung im Interesse der Kinder und Jugendlichen dieser Stadt. Jedes 

Argument und jede, vor allem die interessengeleiteten Positionen sollten im Diskurs die Lö-

sungsvorschläge immer auch aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen betrachten. 

 

In Espelkamp hat mit dem Planungsprozess auch ein Dialog mit den Vertretern der Schulen 

und den tangierten Verwaltungsbereichen begonnen.  
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Teil 2:  

 

Prognose der Entwicklung der Schulen in der Stadt Espel-

kamp ï Datengrundlagen 
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1. Verwendete Daten 

 
Im Rahmen der Erstellung der Prognoserechnung für die insgesamt sieben Grundschulen 

(davon drei innerhalb eines Grundschulverbundes) der Stadt Espelkamp sowie der beiden 

Hauptschulen wurden folgende Daten betrachtet: 

 

a.) Historische Schülerdaten der betrachteten Schulen seit dem Schuljahr 2003/04. 

b.) Anzahl der aktuell gemeldeten Kinder in den relevanten Einschulungszeiträumen bis ein-

schließlich des Einschulungsjahrgangs 2014/15 

c.) Übersicht der Schülerstrukturen (differenziert nach Herkunft) an den beiden Hauptschulen 

in Espelkamp 

 

2. Prognose Grundschulen 

 
Im Rahmen der Prognoserechnung für die Grundschulen der Stadt Espelkamp waren 

insgesamt sieben Grundschulen zu betrachten: 

 

1. Ina-Seidel-Schule 
2. Ostlandschule 
3. Ernst-Moritz-Arndt-Schule 
4. Erlengrund 
5. Frotheim 
6. Isenstedt 
7. Benkhausen 
 
wobei die drei letztgenannten einen Grundschulverbund bilden. Im Rahmen der 

Prognoserechnung wurden die drei Mitglieder des Verbunds zunächst separat unter-

sucht. In einem finalen Schritt erfolgte dann die Zusammenführung zum Grundschul-

verbund.  

 

Jede Prognose über die zukünftige Entwicklung einer Schule hängt im Wesentlichen 

von zwei Parametern ab (etwaige Änderungen an der Schulform in Zukunft explizit 

nicht eingeschlossen): 

 
a.) den zukünftigen Einschulungen an der betreffenden Schule 
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b.) dem Übergangsverhalten der Schüler zwischen den einzelnen Jahrgangsstu-
fen, 

 
wobei Parameter (b) somit im Fall von Grundschulen insgesamt aus drei Teilparame-

tern besteht: 

 
1.) Übergangsverhalten von Klasse 1 nach Klasse 2: b1 

2.) Übergangsverhalten von Klasse 2 nach Klasse 3: b2 
3.) Übergangsverhalten von Klasse 3 nach Klasse 4: b3. 

 
Beide Parameter sind schulspezifisch und lassen sich daher am sinnvollsten aus Da-

ten ableiten, die die jeweilige Schule direkt betreffen. Dies gilt insbesondere für Pa-

rameter (b). Da dieser Parameter im Rahmen unserer Prognoserechnung aus histo-

rischen Daten der jeweiligen Grundschule ermittelt wurde, beginnen wir an dieser 

Stelle mit der Dokumentation der Berechnung von (b):=(b1;b2,;b3). 

 

2.1 Festlegung des Übergangsparameters der betrachteten Grund-

schulen 

 
Seitens der Stadt Espelkamp wurden uns für historische Schülerdaten für die be-

trachteten Grundschulen für die Schuljahre 2003/04 bis einschließlich 2008/09 zur 

Verfügung gestellt. Am Beispiel der Ina-Seidel-Schule soll nun exemplarisch die Er-

mittlung des Übergangsparameters (b) verdeutlicht werden. 

 

Für die Schuljahre 2003/04 bis 2008/09 ergibt sich für die Ina-Seidel-Schule auf Ba-

sis der zur Verfügung gestellten Daten folgendes Bild: 

 
 
Abb. 4: Historische Betrachtung der Ina-Seidel-Schule 
 

Die dargestellte historische Situation wurde nun bezüglich des Übergangsverhaltens 

der Grundschüler untersucht. Dabei wurde zunächst für jedes Schuljahr und jeden 

Wechsel zwischen den Jahrgängen der Übergangsparameter bi untersucht und im 

Schuljahr 1. 2. 3. 4.

2003/04 39 48 50 43

2004/05 52 38 51 43

2005/06 45 52 38 49

2006/07 50 43 53 38

2007/08 42 51 44 53

2008/09 51 42 49 44
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Anschluss der Durchschnitt über die Übergangsparameter gebildet. Im Rahmen un-

serer Prognoserechnung verwenden wir in der Regel immer gewichtete Durchschnit-

te um aktuellen Zahlen eine größere Bedeutung beizumessen als weiter zurücklie-

genden Daten. Im Rahmen der Ermittlung der Übergangsparameter zwischen den 

einzelnen Jahrgängen haben wir hierbei die Gewichtung G:=(0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 

0,30) gewählt, wobei der Übergangsparameter zwischen den Schuljahren 2007/08 

sowie 2008/09 jeweils mit dem Faktor 0,30 gewichtet wurde. 

 

Insgesamt ergibt sich mit dieser Vorgehensweise folgendes Bild für die Ina-Seidel-

Schule: 

 

 
 
Abb. 5: Ermittlung der Übergangsparameter an der Ina-Seidel-Schule  

 
Im Rahmen der Prognoserechnung wird nun angenommen, dass das Übergangsver-

halten zwischen den einzelnen Jahrgängen sich auch in Zukunft gemäß den darge-

stellten ermittelten Übergangsparametern verhalten wird.  

 

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass durch die Betrachtung der 

historischen Übergangsparameter die Anzahl der Wiederholer, der Schulabgänger 

sowie der etwaigen Überspringer etc. eines Jahrgangs implizit in den dargestellten 

Zahlen enthalten ist.  

 

Weiterhin gibt es offensichtlich keinen Übergangsparameter der die Wiederholer der 

ersten Klasse explizit erfasst. Dies ist jedoch u.E. durchaus vertretbar, da zum einen 

die Zahl der Wiederholer der ersten Klasse eher gering sein dürfte und zudem die 

Prognose der zukünftig einzuschulenden Kinder, welche letztendlich die Anzahl der 

Schüler in Klasse 1 hauptsächlich beeinflusst, aufgrund von Umzügen, Zuzügen, et-

waigen abweichenden Schulwünschen etc., ohnehin mit Unsicherheit behaftet ist, 

und somit auch hier unterstellt werden kann, dass etwaige Wiederholer implizit be-

Quoten 1-2 2-3 3-4 Faktoren

1.Jahr 0,97436 1,06250 0,86000 0,10

2.Jahr 1,00000 1,00000 0,96078 0,15

3.Jahr 0,95556 1,01923 1,00000 0,20

4.Jahr 1,02000 1,02326 1,00000 0,25

5.Jahr 1,00000 0,96078 1,00000 0,30

lin.DS 0,98998 1,01315 0,96416 1,00

gltd. DS 0,99355 1,00415 0,98012
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rücksichtigt werden. Nicht zuletzt deshalb haben wir für die Prognose der zukünftigen 

Einschulungen verschiedene Szenarien untersucht, siehe hierzu auch Abschnitt 2.2. 

Analog der oben dargestellten Vorgehensweise wurden die Übergangsparameter für 

die verbleibenden sechs Grundschulen der Stadt Espelkamp untersucht und indivi-

duell für die Prognoserechnung festgelegt.  

 

Insgesamt stehen mit der Ermittlung der Übergangsparameter die notwendigen In-

formationen zur Prognose des zuk¿nftigen ĂLebenszyklusñ der Sch¿ler an den be-

trachteten Schulen zur Verfügung. Es verbleibt somit die Untersuchung und Festle-

gung der zukünftig an den einzelnen Schulen einzuschulenden Schüler. 

 

2.2 Prognose der zukünftigen Einschulungen an den Grundschulen 

 
Seitens der Stadt Espelkamp wurden uns für die Einschulungszeiträume bis ein-

schließlich des Schuljahres 2014/15 die aktuell bekannten Zahlen bzgl. der zukünftig 

einzuschulenden Schüler zur Verfügung gestellt, d.h. für jeden der entsprechenden 

Prognosezeiträume ist die Anzahl der geborenen Kinder bekannt.  

 

Im Rahmen der Erstellung der Prognose für die Stadt Espelkamp haben wir uns zwei 

unterschiedlicher Verfahren bedient, die es uns ermöglichen verschiedene Szenarien 

für die zukünftige Entwicklung an den Grundschulen der Stadt Espelkamp zu unter-

suchen. 

 

Beide Verfahren basieren zunächst auf einer Untersuchung des historischen Ein-

schulungsverhaltens an den Grundschulen der Stadt Espelkamp. Auf dieser Grund-

lage haben wir im Anschluss zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen angewendet: 

 

a.) absolute Prognose der zukünftigen Einschulungen 

b.) Bandbreitenbetrachtung der voraussichtlichen Einschulungen.  

 

Wie bereits dargestellt haben wir für beide Verfahren zunächst das historische Ein-

schulungsverhalten untersucht. Aufgrund der Tatsache, dass in der Stadt Espelkamp 

der Wegfall der Schulbezirksgrenzen ab dem Schuljahr 2008/09 erheblichen Einfluss 

auf das Einschulungsverhalten der verschiedenen Grundschulen der Stadt Espel-
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kamp aufweist, haben wir zu diesem Zweck für jede Grundschule die Einschulungen 

der Jahre 2008/09, 2009/10 sowie 2010/11 mit den jeweiligen Geburtenzahlen des 

jeweiligen Einschulungsjahrgangs abgeglichen.  

 

 

Diese Untersuchung liefert uns wichtige Erkenntnisse über das Einschulungsverhal-

ten an den jeweiligen Schulen aber auch über die Stadt Espelkamp im Gesamtbild: 

 

1. durchschnittliche Anteile einer Grundschule an den jeweiligen Gesamtzahlen 
des Einschulungsjahrgänge (=der Geburten der Stadt Espelkamp im Einschu-
lungsjahrgang) 

2. Verhältnis der Gesamtzahlen der Einschulungen in der Stadt Espelkamp im 
Verhältnis zu der absoluten Anzahl der Geburten im Einschulungsjahrgang; 
diese Relation enthält somit implizit Daten über Wanderungsgewinne bzw. -
zuflüsse sowie insbesondere der Anzahl an Schülern die keine Grundschule in 
Espelkamp besuchen. Mittels Kenntnis dieser Zahl können wir somit insbe-
sondere auf das Ansetzen einer landesweiten Quote für Besucher einer För-
derschule verzichten 

3. Berechnen eines gleitenden sowie linearen Durchschnitts für den Betrach-
tungszeitraum für die unter (1.) genannten Anteile 

4. Basierend auf (3.) kann zudem die Schwankungsbreite der Einschulungsantei-
le untersucht werden. 

 
Die genannten Daten sollen nun am Beispiel der Ina-Seidel-Schule sowie der Ge-

samtbetrachtung der Stadt Espelkamp verdeutlicht werden.  

Zu diesem Zweck führen wir zunächst die Anzahl der Geburten in der Stadt Espel-

kamp in den relevanten Betrachtungszeiträumen auf; dabei sind Einschulungsjahr-

gänge mit 13 Monate blau unterlegt. Ab dem Schuljahr 2014/15 umfasst der Einschu-

lungszeitraum wieder 12 Monate. 

Geburten in der Stadt Espelkamp  

    

Einschulungsjahrgang  Geburtszeitraum  Anzahl  

2003/04  01.07.1996  30.06.1997  327  

2004/05  01.07.1997  30.06.1998  317  

2005/06  01.07.1998  30.06.1999  330  

2006/07  01.07.1999  30.06.2000  314  

2007/08  01.07.2000  31.07.2001  307  

2008/09  01.08.2001  31.07.2002  270  

2009/10  01.08.2002  31.08.2003  333  

2010/11  01.09.2003  31.08.2004  263  

2011/12  01.09.2004  30.09.2005  315  

2012/13  01.1 0.2005  31.10.2006  271  

2013/14  01.11.2006  30.11.2007  277  

2014/15  01.12.2007  31.12.2008  280  

 
Abb. 6: Anzahl Geburten in der Stadt Espelkamp bis 31.12.2008  
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In einem nächsten Schritt untersuchen wir nun die absoluten Einschulungen an der 

Ina-Seidel-Schule vom Schuljahr 2008/09 bis einschließlich des Schuljahres 2010/11 

und ermitteln zeitgleich den prozentualen Anteil an der Gesamtzahl der Geburten im 

entsprechenden Jahrgang sowie weitere wichtige Kennzahlen wie einen gleitenden 

Durchschnitt, den linearen Durchschnitt sowie die Standardabweichung. Im Zusam-

menhang mit der letzten Kennziffer sei darauf hingewiesen, dass wir für die oben be-

reits kurz angesprochene Bandbreitenbetrachtung unterstellen, dass das Einschu-

lungsverhalten an den Grundschulen einer Normalverteilung unterliegt, auch wenn 

dies aufgrund der zu geringen Datenbasis letztlich nicht durch statistische Tests 

endgültig belegt werden kann. Nichtsdestotrotz können wir diese Annahme im Rah-

men einer Modellrechnung unterstellen. Die gelb unterlegten absoluten Zahlen (z.B. 

bei der Ina-Seidel-Schule 51/53/41 gelten für die Schuljahre 2008/09; 2009/10 und 

2010/11; gleiches gilt für die Summe der Einschulungen für alle Grundschulen in 

Abb.8. 

 

 
 
Abb. 7: Untersuchung Einschulungsverhalten an der Ina-Seidel-Schule seit 2008/09 
 

Die oben genannten Kennzahlen wurden für jede der betrachteten Grundschulen 

ermittelt. Im Ergebnis ergibt sich für die Stadt Espelkamp folgendes Bild: 

 

 
Abb. 8: Untersuchung Einschulungsverhalten in Espelkamp seit 2008/09 

Faktoren abs. Anteil in %

0,275 51 18,89

0,325 53 15,92

0,4 41 15,59

gltd. DS 47,65 16,60

lin. DS 48,33 16,80

Diff.DS -0,68 -0,20

Standardabweichung 6,43 1,82

Ina-Seidel-Schule

abs. Anteil in %

257 95,19

325 97,60

245 93,16

274,30 95,16

275,67 95,31

-1,37 -0,16

43,14 2,22

Summe der Grundschulen
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Betrachten wir zunächst lediglich das Gesamtergebnis für die Stadt Espelkamp so 

stellen wir fest, dass der Anteil der Einschulungen an den Geburten in der Stadt Es-

pelkamp in der relevanten Periode während des Betrachtungszeitraums unter 100 % 

liegt. Wie bereits vorab dargestellt, enthält diese Zahl implizit auch Informationen 

über die individuellen Wanderungsverluste der Stadt Espelkamp als auch der Schü-

ler, welche statt einer Grundschule eine Förderschule aufsuchen. In diesem Zusam-

menhang sei auch darauf hingewiesen, dass in den berechneten Übergangsparame-

tern für die einzelnen Jahrgänge der Schulen implizit auch Informationen über die In-

tegration von Förderschulkindern enthalten sind.  

 

Im Folgenden möchten wir nun aufzeigen, wie wir die oben genannten Kennziffern 

nutzen, um eine valide Prognose über die zukünftigen Einschulungen an den Grund-

schulen der Stadt Espelkamp treffen zu können: 

 

a.) Für die absolute Betrachtung der Einschulungen nehmen wir an, dass die be-

trachteten Grundschulen auch zukünftig einen Anteil am Geburtenjahrgang der Stadt 

Espelkamp haben werden, welcher dem gewichteten Durchschnitt der historisch be-

trachteten Daten entspricht. Durch die Verwendung des gleitenden Durchschnitts be-

rücksichtigen wir aktuelle Entwicklungen stärker als in der Vergangenheit liegende 

Ereignisse. 

 

b.) Für die Erstellung eines Bandbreitenszenarios für die jeweiligen Grundschulen 

werden wir folgende beiden Extremszenarien betrachten: 

1. Der zukünftige Einschulungsanteil einer Schule liegt stets bei linearem Durch-

schnitt minus Standardabweichung 

2. Der zukünftige Einschulungsanteil einer Schule liegt stets bei linearem Durch-

schnitt plus Standardabweichung 

 

Es sei explizit darauf hingewiesen, dass die beiden genannten Szenarien insofern 

Extremszenarien darstellen, als dass sie davon ausgehen, dass der Anteil sich in je-

dem Schuljahr des Prognosezeitraums gemäß der dargestellten Annahme verhält. 

Insbesondere bei Szenario (2) hat dies zur Folge, dass die Gesamtzahl der Einschu-

lungen in Espelkamp in einem Schuljahr im Verhältnis zur Geburtenzahl über 100 % 

liegt. Nichtsdestotrotz liefern uns die genannten Szenarien wichtige Erkenntnisse: 
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wie bereits dargestellt unterstellen wir eine Normalverteilung bzgl. des Verhaltens der 

Einschulungsanteile je Schule. Ein besonderes Kennzeichen der Normalverteilung ist 

jedoch, dass bereits ca. 68,27 % aller möglichen Fälle im Intervall [lin. DS ï SAW; lin. 

DS + SAW] liegen, so dass dieses Intervall bereits einen sehr großen Anteil der zu 

erwartenden Einschulungsmuster abdeckt. Diese Eigenschaft wird mit der folgenden 

Abbildung kurz visualisiert, wobei für die Darstellung der Verteilungsfunktion der 

Normalverteilung auf der x-Achse der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl der Ge-

burten abgetragen ist. Das beschriebene, durch die beiden Szenarien aufgespannte 

Intervall liegt dabei zwischen gelber und rosa Linie und umfasst die angesprochenen 

68,27 % der möglichen Fälle. Zudem bilden wir im Folgenden auch die typische 

Dichtefunktion (Glockenkurve) auf Basis der ermittelten Parameter für die betrachte-

ten Grundschulen ab. Aus dieser Entwicklung lässt sich zum einen gut erkennen, 

welche Schulen den prozentual höchsten Anteil an den Einschulungen haben (Ma-

ximum der Kurve bei höchstem x-Wert) sowie welche Schulen den stärksten 

Schwankungen unterliegen. Zum Beispiel lässt sich mit Blick auf die verschiedenen 

Kurven gut ablesen, dass die Ernst-Moritz-Arndt-Schule im Durchschnitt betrachtet 

prozentual den höchsten Anteil an den Einschulungen hat, jedoch dieser Durch-

schnitt auch verhältnismäßig hohen Schwankung unterliegt. Die höchste  Schwan-

kungsbreite können wir bei der Dichtekurve der Schule Benkhausen ablesen, wäh-

rend die geringste Schwankung sich in der Kurve der Schule Im Erlengrund wider-

spiegelt. 
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Abb. 9: Verteilungsfunktion Ina-Seidel-Schule 
 
 

 
 
Abb. 10: Dichtefunktionen 

 
 
Insgesamt betrachtet stehen durch die aufgezeigten Techniken sämtliche Parameter 

zur Verfügung welche für eine Betrachtung wahrscheinlich erscheinender Szenarien 

notwendig sind.  Für jede der betrachteten Grundschulen haben wir nun auf Grund-
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breitenbetrachtung durchgeführt, so dass wir in der Lage sind detaillierte Aussagen 

über die zukünftig zu erwartenden Entwicklungen an den Grundschulen treffen zu 

können. 

 

3. Prognoserechnung für die Ernst-Wiechert-Schule sowie 

die Waldschule 

 
Analog zu der Betrachtung der Grundschulen hängt auch die Prognose von weiter-

führenden Schulen essentiell von zwei Parametern ab: 

 
a.) die zukünftigen Einschulungen an den betrachteten Schulen 
b.) das Übergangsverhalten der Schüler zwischen den einzelnen Jahrgängen. 
 
Hierbei kann der Übergangsparameter (b) völlig analog zu der für die Grundschulen be-

schriebenen Technik bestimmt werden. Hierbei sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

auch hier Informationen über Wiederholer, etwaige Abgänge zu anderen Schulen etc. implizit 

in den ermittelten Kennzahlen enthalten sind.  

 
Zukünftig zu erwartende Einschulungen an weiterführenden Schulen hängen im Wesentli-

chen von zwei Komponenten ab: zum einen der Anzahl der zu erwartenden Einschulungen 

von Schülern aus der Stadt selbst, und zum zweiten der Anzahl der zu erwartenden Schüler 

aus umliegenden Städten. Die Sichtung der Verfügung gestellten Unterlagen bzgl. der Ein-

schulung aus anderen Städten und Gemeinden stammenden Schülern an den beiden 

Hauptschulen der Stadt Espelkamp hat ergeben, dass pro Schuljahr zwischen null und ma-

ximal drei Schülern je Schule nicht aus Espelkamp stammten. Aufgrund der Tatsache, dass 

in der Entwicklung dieser Zahlen kein Trend erkennbar ist und wir auch für die beiden 

Hauptschulen neben einer absoluten Betrachtung verschiedene Bandbreitenbetrachtungen 

durchführen, haben wir uns entschieden, die Anzahl der externen Schüler bei der Waldschu-

le konstant auf zwei Schüler sowie bei der Ernst-Wiechert-Schüler konstant auf einen Schü-

ler zu setzen.   

 

Nach Festlegung der Zahl der Einschulungen externer Schüler an der Ernst-Wiechert bzw. 

der Waldschule verbleibt nun noch die Bestimmung der zu erwartenden Einschulungen aus 

der Stadt Espelkamp stammender Schüler. Die zu diesem Zweck vorgenommenen Untersu-

chungen und verschiedenen betrachteten Szenarien möchten wir nun im  Folgenden kurz 

vorstellen. 
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Prognose der Übergänger der Grundschulen der Stadt Espelkamp zu einer der beiden 

Hauptschulen 

 
Zunächst haben wir das historische Wanderungsverhalten der Abgänger der Grundschulen 

der Stadt Espelkamp. In diesem Zusammenhang haben wir insbesondere untersucht, wie 

hoch der Anteil der Übergänger zu einer Hauptschule an der Gesamtzahl der Übergänger zu 

weiterführenden Schulen je Schuljahr an den Grundschulen der Stadt Espelkamp war. In 

diesem Zusammenhang ist für die weitere Betrachtung insbesondere interessant, dass im 

Betrachtungszeitraum lediglich vier Schüler sich nicht für eine der beiden ortsansässigen 

Hauptschulen entschieden, sondern zu einer Hauptschule in einem der umliegenden Orte 

(Rahden bzw. Lübbecke) wechselten. Aufgrund dieser vernachlässigbar kleinen Größe tref-

fen wir folgende Annahme: aus den historischen Daten der Übergänger je Schule ermitteln 

wir einen gleitenden Durchschnitt, der den Anteil der Übergänger zu einer Hauptschule dar-

stellt. Dieser gleitende Durchschnitt wird auch im Rahmen der Prognose den Anteil der zu-

künftig zu erwartenden Übergänger der jeweiligen Grundschule zu einer der beiden Haupt-

schulen der Stadt Espelkamp darstellen, wobei an dieser Stelle noch keine Aussage darüber 

getroffen wird, auf welche Hauptschule ein Übergänger wechseln wird.  

 

An dieser Stelle weisen wir auf folgendes hin: natürlich ist auch die Festlegung des gleiten-

den Durchschnitts als Übergangsparameter mit Unsicherheit in Form von Schwankungen 

über den Beobachtungszeitraum behaftet. An dieser Stelle verzichten wir jedoch auf die Be-

trachtung der Schwankungsbreite, um die weiteren Berechnungen nicht zu komplex zu ge-

stalten.  

 
Prognose über den zukünftig zu erwartenden Anteil der beiden Hauptschulen an der 

Gesamtzahl der einzuschulenden Hauptschüler 

 
Mittels Festlegung der Übergangsquote zu einer Hauptschule an jeder der betrachteten 

Grundschule der Stadt Espelkamp ist ein erster wichtiger Schritt zur Berechnung der zukünf-

tigen Einschulungen an der Ernst-Wiechert bzw. der Waldschule getan. In einem nächsten 

Schritt muss nun festgelegt werden, wie sich die hieraus resultierenden Einschulungen auf 

die beiden Hauptschulen verteilen werden. In diesem Zusammenhang werden wir bei der 

Erstellung der Prognose wieder von einer absoluten Betrachtung sowie von einer Bandbrei-

tenbetrachtung Gebrauch machen. 

 

Zunächst haben wir die historischen Einschulungen an den beiden Hauptschulen untersucht 

und den jeweiligen Anteil der Schulen an der Gesamtzahl der Einschulungen untersucht. Da 
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sich die beiden Schulen gerade in den letzten drei Jahren sehr unterschiedlich entwickelt 

haben, gehen in die Berechnung des gleitenden und des linearen Durchschnitts nur die drei 

Schuljahre 2007/08, 2008/09 sowie 2009/10 ein, diese sind gleichzeitig mit gestuften Fakto-

ren 0,25; 0,30 und 0,45 versehen worden.  Hieraus haben wir erneut sowohl einen gleiten-

den, einen linearen als auch die entsprechende Standardabweichung ermittelt. Da hier ledig-

lich zwei Schulen beteiligt sind, ergibt sich entsprechend für beide Datenreihen die gleiche 

Standardabweichung. 

 Einschulungen Hauptschule   Anteil in %   

 Ernst - Wiechert  Waldschule  Gesamt  Ernst -Wiechert  Waldsch ule  

2004/05  56  73  129  43,41  56,59  

2005/06  34  57  91  37,36  62,64  

2006/07  49  56  105  46,67  53,33  

2007/08  36  64  100  36,00  64,00  

2008/09  33  61  94  35,11  64,89  

2009/10  23  75  98  23,47  76,53  

gltd. DS        30,09  69,91  

lin.DS        31,53  68,47  

Standardabw.     6,99  6,99  

 

Abb. 11: Verhältnis der Einschulungen an den beiden Hauptschulen der Stadt Espelkamp 

 
Für die weiteren Berechnungen haben wir nun folgende verschiedenen Szenarien 

betrachtet: 

 

a.) Der Anteil der beiden Hauptschulen an der zukünftig zu erwartenden Gesamtzahl 
der Einschulungen liegt Zukunft jeweils beim gleitenden Durchschnitt. 
b.) Der Anteil der Waldschule an der Gesamtzahl der Einschulungen liegt in jedem 
Jahr der Prognose bei linearem Durchschnitt plus Standardabweichungen. Entspre-
chend liegt der Anteil der Ernst-Wiechert-Schule bei linearem Durchschnitt minus 
Standardabweichung. 
c.) Der Anteil der Waldschule an der Gesamtzahl der Einschulungen liegt in jedem 
Jahr der Prognose bei linearem Durchschnitt minus Standardabweichungen. Ent-
sprechend liegt der Anteil der Ernst-Wiechert-Schule bei linearem Durchschnitt plus 
Standardabweichung. 
 
Insgesamt liegen uns somit sämtliche Kennziffern vor, die wir Erstellung einer Prog-

nose über die zukünftigen Entwicklungen an den Hauptschulen der Stadt Espelkamp 

benötigen. An dieser Stelle sei insbesondere auf folgenden Sachverhalt hingewie-

sen: durch die Betrachtung der o.g. drei Szenarien für die Parameter des Anteils an 

der Gesamtzahl der Einschulungen an den beiden Hauptschulen spannen sich durch 

die bereits oben eingeführten drei Szenarien logischerweise insgesamt neun Szena-

rien je Hauptschule auf. Zusätzlich zu diesen neun Szenarien haben wir als zehntes 

Szenario noch den Mittelwert über die entstehenden neun Szenarien gebildet. Bei 

der expliziten Betrachtung der Hauptschulen im späteren Teil werden wir sehen, 
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dass dieses Mittelwertszenario sehr nah an dem Szenario verläuft, welches wir so-

wohl bei den Grundschulen als auch bei den weiterf¿hrenden Schulen als Ăabsolute 

Betrachtungñ bezeichnet haben, d.h. welches jeweils den gleitenden Durchschnitt 

verwendet. Dies wiederum zeigt, dass die Verwendung eines gleitenden Durch-

schnitts valide Ergebnisse für die Prognose zukünftiger Schülerzahlen liefern kann. 
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Teil 3:  

 

Prognose der Entwicklung der Schülerzahlen in der Stadt 

Espelkamp  
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1. Entwicklung der Schülerzahlen an der Förderschule 

 
Das Förderschulsystem in NRW steht wie in allen Bundesländern, mit Ausnahme von Bre-

men, Hamburg und Schleswig-Holstein, vor großen Veränderungen. Die Debatte um die 

Entwicklung der Förderschullandschaft basiert in Nordrhein-Westfalen  letztlich auf der Rati-

fizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen durch die 

Bundesrepublik Deutschland. Auf  der Veranstaltung "Neue Wege in der sonderpädagogi-

schen Förderung" in Köln formulierte die Schulministerin zwei Eckpunkte der künftigen Ent-

wicklung:  

¶ ĂWir m¿ssen grundsªtzlich dazu kommen, ein Elternrecht auf Wahl des Fºrderortes 
für ihr Kind zu etablieren ï entweder eine Förderschule oder eine allgemeine Schule 
in zumutbarer Entfernung. Damit stehen wir in Nordrhein-Westfalen vor einem Para-
digmenwechseléIch setze mich f¿r die Inklusion an allgemeinen Schulen und f¿r die 
Beibehaltung der Förderschulen ein. Nur so können wir den äußerst heterogenen 
Förderbedürfnissen der Kinder mit Behinderungen gerecht werden. Für mich ist allein 
das Kindeswohl entscheidend. Deshalb darf es hier kein Entweder-Oder geben, son-
dern nur ein Sowohl-als-auch! 

¶ é Ein wichtiger Baustein in der sonderpädagogischen Förderung ist die Einrichtung 
der Kompetenzzentren. Dieses Konzept soll vor Ort neue Gestaltungsmöglichkeiten 
eröffnen. Hierzu zählt vor allem eine wohnortnähere und präventive Förderung in den 
allgemeinen Schulen.ñ10 

 

Das Ziel, die Beschulung  von Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderbedarf in 

Schulen des allgemeinen Systems quantitativ und qualitativ zu stärken, geht noch über den 

bereits im Kreis Mettmann erreichten, durchaus beachtlichen Status von Schülerinnen und 

Schülern im Gemeinsamen Unterricht (GU) hinaus.  

Abb. 1: Das zurzeit praktizierte Modell der Beschulung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Presseinformation Schulministerium NRW vom 28.10.2009 

Förder -  

schulen  
Schüler mit sonderpäda gogischem 

Förderbedarf  

GU 
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Eine verstärkte Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderbedarf in 

den Grundschulen und in den Schulen des Sekundarstufensystems bis hin zu den Berufskol-

legs bedarf der intensiven Unterstützung der Kollegien in diesen Schulen nicht nur in Unter-

richtsituationen, sondern z.B. auch in Fragen der Beratung und der Diagnostik.  Die Sonder-

pädagogen aus den Kompetenzzentren werden zu den allgemeinen Schulen entsandt und 

stärken diese (letztlich auch quantitativ durch die Bereitstellung von Personalressourcen). 

Neben den Kollegien sind in diese Überlegungen aber auch die Erziehungsberechtigten so-

wie die Akteure der Jugendhilfe und des Gesundheitssystems einzubinden - nur durch diese 

Kooperationen kann die notwendige Prävention mit dem Ziel wirksam werden, Förderbedarfe 

erst gar nicht entstehen zu lassen. In NRW werden diese Aktivitäten in der Organisations-

einheit ĂKompetenzzentrum f¿r sonderpªdagogische Fºrderungñ (KsF) geb¿ndelt und institu-

tionalisiert.  

 

Abb. 2: Das künftige Modell der Betreuung durch die Kompetenzzentren und der  

             Beschulung 
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1.1. Die Kompetenzzentren als zentrale Unterstützungseinheiten 

 
Die Kompetenzzentren sind wesentliche Instrumente, um die von der Landesregierung auf 

der Basis der UN-Konvention formulierten Ziele des Elternwahlrechts und der Inklusion auch 

für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf umzusetzen. Das bedeutet für 

die Umsetzung, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Förderbedarf SQ, LE und/oder ES 

sowohl im System der allgemein bildenden Schulen als auch in Förderschulen unterrichtet 

werden. Die Unterstützung der Lehrkräfte an den allgemeinen Schulen in allen unten aufge-

führten Aufgabenbereichen ist die wesentliche Aufgabe der an einem Kompetenzzentrum tä-

tigen Lehrkräfte, dazu bedarf es der Bündelung der entsprechenden Kompetenzen und des 

Aufbaus von Unterstützungsnetzwerken in der Region (Jugendhilfe, Gesundheitssystem, 

u.a.).  

 

Die Kompetenzzentren bündeln vier Aufgaben: 

 

Diagnostik Beratung Prävention Unterricht 

Å Eingangsdiagnostik 
 

Å Prozess begleitende 
Diagnostik 
 

Å Kompetenz orientier-
te Förderdiagnostik 
 

Å Interdisziplinäre 
Vernetzung der di-
agnostischen Kom-
petenzen 

Å Individuelle Schul-
laufbahnberatung 
 

Å Eltern- und Schüler-
beratung 
 

Å Kollegiale Beratung 
 

Å Mediale u. techni-
sche Beratung 
 

Å Fortbildung; Kompe-
tenzteam11 

Å Frühförderung 
 

Å Lern- und Erzie-
hungsbegleitung 
 

Å Prävention durch 
Qualifikation von 
Lehrkräften 
 

Å Vernetzung außer-
schulischer Hilfen 

Å Unterricht im Regel-
system 
 

Å Verknüpfung mit in-
dividueller Förder-
planung 
 

Å Lernprozessbeglei-
tung 
 

Å Methodenkompe-
tenz 
 

Å Medienkompetenz 

 

Die Kompetenzzentren sind zuständig für die Schulen in einer Region sowie darüber hinaus 

Ansprechpartner und Koordinierungsstelle für alle Akteure, die zur Optimierung der Lebens-

situation von Schülerinnen und Schülern mit erhöhtem Förderbedarf beitragen. Mit Blick auf 

die festgelegten Aufgaben  und die Zahl der in einer Region zu betreuenden Akteure wird 

deutlich, dass 

 

                                                 
11

 Das Schulministerium NRW hat auf der regionalen Ebene (=Kreis) sog. Kompetenzteams eingerich-
tet, das sind Lehrerinnen und Lehrer aller Schulformen, die für wesentliche Bereiche der Fortbildung in 
den Schulen des Einzugsgebietes unentgeltlich in Anspruch genommen werden können. Ergänzend 
stellt das Land NRW jeder Schule ein eigenes Fortbildungsbudget zur Verfügung. 
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¶ ein solches Kompetenzzentrum eine bestimmte Größe haben muss, um möglichst 

viele Kompetenzprofile durch die dort tätigen Mitarbeiter abzudecken 

¶ die zu betreuende Region nicht zu groß sein darf, damit das Team des Kompetenz-

zentrums mit seinen vielfältigen Aufgaben nicht schon aus quantitativen Gründen 

überfordert wird. 

 

1.2 Die Entwicklung der Martinsschule 

 

Die Martinsschule ist eine Schule für Schülerinnen und Schüler mit dem besonderen Förder-

bedarf ĂLernenñ (=Lernstºrungen; Lernbehinderungen). Diese Schule hat sich in den letzten 

Jahren wie folgt entwickelt: 

 

 2007 2008 2009 

Gesamt 146 131 99 

davon aus Espelkamp 75 66 48 

Rahden 32 26 21 

Stemwede 36 36 29 

Hille 0 0 0 

Pr. Oldendorf 3 1 0 

Lübbecke 0 0 1 

Diepenau 0 0 0 

Stemshorn 0 2 1 

 

Mit der Einführung der Kompetenzzentren und der Umsetzung des Inklusionsgedankens, 

verbunden mit dem Wahlrecht der Eltern hinsichtlich des Schulortes für ihr Kind, werden 

künftig zahlreiche Kinder mit Förderbedarf nicht mehr der Förderschule zugewiesen, sondern 

nach dem Prinzip der wohnortnahen Beschulung in den allgemeinen Schulen aufzunehmen 

sein. Die Förderung der Kinder findet dann dort unter Betreuung auch des Personals des 

Kompetenzzentrums statt. 

 

Aus dem Prinzip der wohnortnahen Beschulung ergibt sich zunächst, dass für die Martins-

schule die Kinder aus anderen Orten wegfallen. Zusätzlich kommt der Inklusionsgedanken 

zum Tragen, so dass dann von den verbleibenden 48 Schülerinnen und Schülern im Modell 

50:50 nur noch 24 Schüler in der Förderschule mittelfristig verbleiben. Es gibt auch Positio-

nen in dieser Debatte und im Schulministerium, die von einer 80:20-Quote ausgehen; dann 
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würden nur noch 10 Schüler in der Förderschule selbst beschult werden, alle anderen wür-

den ihren Platz in den allgemeinen Schulen finden. 

 

Ohne hier eine Festlegung über die richtige Inklusionsquote treffen zu wollen, bleibt festzu-

halten, dass die Martinsschule bereits sehr bald von einem erheblichen Rückgang der Schü-

lerzahlen betroffen sein wird, deshalb kommt der Gutachter zu folgender Handlungsempfeh-

lung: 

 

1.3 Handlungsempfehlung Förderschule 

Das System der Förderschulen im Kreisgebiet Minden-Lübbecke wird sich insgesamt ver-

ändern. Im Kreisgebiet dürften mehrere Kompetenzzentren anzusiedeln sein, die dann für 

die Betreuung der allgemeinen Schulen in ihrer Region zuständig sein werden. 

Die Martinsschule wird kurzfristig einen erheblichen Rückgang an Schülerzahlen verzeich-

nen und unter die kritische Bestandsgrenze rutschen. 

 

Der Gutachter empfiehlt dem Schulträger mit dem benachbarten Schulträger Stadt Lübbe-

cke nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen, die sowohl ein Förderschulangebot als 

auch den regionalen Standort eines Kompetenzzentrums sichert. 

 

Wenn die Stadt Lübbecke diese Aufgabe übernehmen sollte, könnte die Martinsschule als 

eigenständiger Förderschulstandort zeitnah aufgegeben werden. 
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2. Entwicklung in den Hauptschulen 

 
Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Hauptschulen in NRW ist landesweit rückläufig; 

daran ändert selbst eine lokal akzeptierte und pädagogisch pointierte und als vorbildlich ak-

zeptierte Schulentwicklung wenig. Insbesondere problematisch ist die Entwicklung an den 

Hauptschulen, die keine Ganztagsschulen sind. 

 

 

Im wahrscheinlichsten Rechenmodell (= gleitender Durchschnitt; hier Szenario A) ergeben 

sich  rückläufige Schülerzahlen für beide Schulen; aber die Waldschule und die Ernst-

Wiechert-Schule sind von diesen Rückgängen unterschiedlich betroffen. Die Grafiken für 

beide Schulen decken die eintretenden Veränderungen nicht in gleicher Weise auf wie die 

dahinter liegenden Tabellen. Gelb markiert sind die faktischen Einschulungszahlen; blau die 

auf der Basis der Vergangenheit prognostizierten Zahlen. 

 

Hauptschule Waldschule 

Koloniestr. 63 

 

32339 Espelkamp 

 

Schulleitung: Herr Sandkröger 


